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	Die Staatsanwaltschaft Aurich hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen die Bademeisterin, - geboren im November 1976 - und die Mutter, -geboren im März 1968 - des getöteten Kindes abgeschlossen, soweit es diesen Tatkomplex betrifft. Im Übrigen dauern die Ermittlungen weiter an.
Am 19.04.09  kam es im Hallenbad in der Stadt Leer zu einem Badeunfall, in deren Verlauf eine Frau mit ihren drei Kindern bewusstlos auf dem Boden des Hallenbades aufgefunden wurden. Durch das Eingreifen der Bademeisterin und weiterer anwesender Badegäste wurden die Personen aus dem Becken geborgen mit anschließender Reanimation. Dies gelang zunächst bei allen Personen, die anschließend in Krankenhäuser verbracht wurden. Ein Kind  verstarb gleichwohl.
Nach den bisherigen Ermittlungen und nach der Einlassung der Mutter ist es zu diesem Unfall gekommen, weil sie es gewohnt war im Freibad der Stadt Leer mit ihren Kindern im Nichtschwimmerbecken zu spielen, wobei sie aus ihrer Erfahrung im Freibad wusste, dass der Boden sanft nach unten tiefer wurde, ohne dass Gefahr bestand, dass sie im Wasser versank. Ferner legte sie im Freibad den Kindern Schwimmflügel an.
Im Vertrauen auf diese Erfahrung ging sie mit ihren Kindern ebenfalls in das Nichtschwimmerbecken - allerdings ohne Schwimmflügel -, wobei die Kinder sich an ihrem Arm festhielten. Sie kam  an den Bereich der Absperrung, wo das Becken  plötzlich eine Tiefe erreicht, in dem die Mutter und ihre Kinder nicht mehr stehen konnten. Sie rutschte ab, wobei die Kinder sich aufgrund des Erschreckens an der Mutter festhielten, so dass alle Personen auf den Boden versanken, dort  beim Absinken auf Grund eines "Schockzustandes" sofort Wasser in die Lungen drang, so dass sie  nicht mehr in der Lage waren, sich durch Geräusche, Gestik etc. bemerkbar zu machen.
Nach der Stellungnahme des Pathologen ist es nicht ungewöhnlich, dass bei einem Schock eine Verkrampfung hervorgerufen wird, so dass sofort Wasser in die Lunge eindringt und die Personen bewusstlos werden.
Der eigentliche  Vorfall im Nichtschwimmerbecken ist auch von keinem der Badegäste,  auch nicht von der Bademeisterin, beobachtet worden.
I.
Der Mutter ist vorzuwerfen, dass sie sich nicht hinreichend über die Gegebenheiten des Bades informiert hat, bevor sie sich mit ihren Kindern in den Bereich des Schwimmerbeckens begab.
Dies gilt umso mehr, als dass sie als Nichtschwimmerin  ihren drei Kindern, die ebenfalls nicht schwimmen konnten, diesen keine Schwimmflügel anlegte. Aus vorausgegangenen Schwimmbadbesuchen im Freibad wusste sie um die Notwendigkeit Schwimmflügel zu nutzen.
Der hierdurch hervorgerufene Tod des Kindes sowie die Gesundheitsschädigungen der weiteren zwei Kinder sind ihr daher anzulasten.
Obwohl der Fahrlässigkeitsvorwurf erheblich ist, hat die Staatsanwaltschaft sich mit Zustimmung des Gerichtes entschlossen, das Verfahren gem. § 153 b Abs. 1 StPO einzustellen, da die Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt ist aufgrund der schweren Folgen für ihre Kinder - weitere gesundheitliche Beeinträchtigungen - sowie für die Beschuldigte selbst.
II.
Das gegen die Bademeisterin eingeleitete Verfahren war gem. § 170 Abs. II StPO einzustellen.
Ein sorgfaltswidriges Verhalten der am Ort des Geschehens befindlichen Bademeisterin war ihr nicht nachzuweisen.
Sie war zwar unmittelbar vor und zur Zeit des Ertrinkens mit dem Ausrollen eines Schlauches beschäftigt. Nach den übereinstimmenden Aussagen der Zeugen war die Aufmerksamkeit der Beschuldigten nur für  sehr kurze Zeit nicht auf das Becken gerichtet. Dieses kann nur Sekunden gedauert haben.
Ein Verstoß gegen die Badeaufsicht liegt noch nicht vor, wenn der Badebereich bis zu 4 Minuten unbeobachtet bleibt. Eine fehlende Beobachtung der Badegäste von über 4 Minuten ist der Beschuldigten nicht nachzuweisen, damit entfällt auch der Vorwurf der Sorgfaltspflichtverletzung.
III.
Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft, ob Ermittlungen gegen Verantwortliche des Badebetriebes insoweit vorliegen, als  Sicherheitsverstöße im Schwimmbad begangen wurden.
Der Gutachter hat zwischenzeitlich die Örtlichkeiten  besichtigt und wird in Kürze sein Gutachten abschließen, so dass dann  die  Staatsanwaltschaft hierzu Stellung nehmen wird.
 
(K r a m e r)
	 

	[image: image2]


